
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/9/21 5Ob700/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1982

Norm

ZPO §266 B

Rechtssatz

Aus dem Sinngehalt einer Beweislastumkehr ergibt sich, daß in deren Bereich ungeklärt gebliebene Umstände zu

Lasten der von der Beweislastumkehr getroffenen Partei gehen.
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